
































 

 
 
 
Stellungnahme zum Bauvorhaben  
Rackwitz, Vorentwurf des Bebauungsplans „Gewerbebebauung Kömm-
litzer Str. 2", Lkr. Nordsachsen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Landesamt für Archäologie erhebt gegen das o.g. Bauvorhaben keine 
Einwände. Wir bitten, die ausführenden Firmen auf die Meldepflicht von Bo-

denfunden gemäß § 20 SächsDSchG hinzuweisen.  

 
Dieses Schreiben stellt keine denkmalschutzrechtliche Genehmigung dar. 
Diese ist bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde rechtzeitig 
einzuholen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Wolfgang Brestrich 
Referent 

 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
D/UD Nordsachsen 
 
 

 

Büro Knoblich 
Zur Mulde 25 
04838 Zschepplin 

LANDESAMT FÜR ARCHÄOLOGIE SACHSEN 
Zur Wetterwarte 7 | 01109 Dresden 

Ihr Ansprechpartner 

Dr. Wolfgang Brestrich 

 

Durchwahl 

Telefon +493518926611 

Telefax +493518926999 

 

e-Mail 
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Ihr Zeichen 

19-045 
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26.02.2021 
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ben) 

2-7051/63/92-2021/6366 
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Hausanschrift: 

Landesamt für Archäologie 

Sachsen 

Zur Wetterwarte 7 

01109 Dresden 

 

www.archaeologie.sachsen.de 

 

Bankverbindung: 

Hauptkasse des Freistaates  

Sachsen 

Deutsche Bundesbank 

IBAN:  

DE06 8600 0000 0086 0015 19 

BIC: MARK DEF1 860  

 

Verkehrsverbindung: 

Zu erreichen mit  

Straßenbahnlinie 7 –  
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Buslinie 70 – Hugo-Junkers-

Ring 
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nierte sowie für verschlüsselte elekt-
ronische Dokumente. 
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21-2511/171/11 
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Geologie 
Abteilung 2 
August-Böckstiegel-Str. 3, 
01326 Dresden 
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Parkplätze vor dem Haus August-

Böckstiegel-Straße 1 
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SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Postfach 540137 | 01311 Dresden 

 Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Rainer Clausnitzer 

per E-Mail 
beteiligung@bk-landschaftsarchitekten.de 
 
Büro Knoblich, Büro Erkner 
Heinrich-Heine-Straße 13 
15537 Erkner 
 
 
 

  

Durchwahl 

Telefon +4935126122110 

Telefax +4935126122099 

 

rainer.clausnitzer@ 

smul.sachsen.de 

  

Ihr Zeichen 

 

 
Bebauungsplan „Gewerbebebauung Kömmlitzer Str. 2“ der Gemeinde 
Rackwitz - Vorentwurf Stand Oktober 2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund 
fehlender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des In-
halts der nachfolgenden Unterlagen vorgenommen: 
 
[1] Schreiben des Büros Knoblich Landschaftsarchitekten aus Erkner vom 

26.02.2021, Herr Andreas Walter, mit digitalen Planungsunterlagen [2] 
[2] Gemeinde Rackwitz: Bebauungsplan „Gewerbebebauung Kömmlitzer 

Str. 2“, bestehend aus Planzeichnung, Textlichen Festsetzungen, Be-
gründung, Umweltbericht und Schalltechnischer Untersuchung; Vor-
entwurf vom Oktober 2020 

[3] Geodatenarchiv des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie (LfULG) mit Landesdatenbank geologischer Auf-
schlüsse (Stand: 30.03.2021), Geologischer Karte der eiszeitlich be-
deckten Gebiete von Sachsen M 1: 50 000 (digitale Version) und Geo-
logischer Übersichtskarte von Sachsen M 1: 400.00 (digitale Version)  

[4] Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (Sächs-
KrWBodSchG), § 15 (Geowissenschaftliche Landesaufnahme) vom 22. 
Februar 2019 (SächsGVBl. 2019 Nr. 4, S. 187 Fsn-Nr.: 662-5), Fas-
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sung gültig ab 22. März 2019 
[5] Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, 

Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfü-
gungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologieda-
tengesetz – GeolDG) vom 19.06.2020 (Bundesgesetzblatt 2020 Teil I Nr. 30, aus-
gegeben zu Bonn am 29.06.2020); gültig ab 30.06.2020 

[6] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen über 
den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem Projekt 
„Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten“ 
(Altlastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[7] Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strah-
lenschutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch 
Artikel 5 Absatz 1 Gesetzes vom 23. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2232) geändert 
worden ist. 

[8] Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 
2036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. November 2020 (BGBl. I 
S. 2502) geändert worden ist. 

[9] Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-222 in 
Innenräumen nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. 
November 2020 (SächsABl. S. 1362). 

 
 
1 Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Seitens des LfULG bestehen zu dem Vorhaben nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
Bedenken. Gegenwärtig [6] liegen uns keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante 
Hinterlassenschaften für dieses Plangebiet vor. Bezüglich des Radonschutzes sind die 
unter dem Gliederungspunkt 2.1 angegebenen Anforderungen zu beachten. Zudem 
bitten wir um Berücksichtigung der Hinweise unter Punkt 2.2. 
 
Weiterhin empfehlen wir die in Punkt 3 aufgeführten geologischen Hinweise in die wei-
tere Planbearbeitung einzubeziehen. 
 
Seitens des Fachbereiches Anlagensicherheit / Störfallvorsorge weisen wir auf die In-
formationen unter Punkt 4 hin. 
 
Die Belange des Fluglärms sowie des Fischartenschutzes/ der Fischerei sind nicht be-
rührt. 
 
 
2 Natürliche Radioaktivität 
 
2.1 Anforderungen zum Radonschutz 
 
Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) [7] und die novellierte Strahlen-
schutzverordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) [8] regeln die Anforderungen an den Schutz 
vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m³ (Becquerel pro Kubikmeter 
Luft) für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in 
Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben.  
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Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätz-
lich geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu 
verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum 
Feuchteschutz eingehalten werden. 
 
Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder 
Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der 
Luftwechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon 
in Betracht ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. 
 
Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung [9] Gebiete nach § 121 
Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz [7] festgelegt. Für diese sogenannten Radonvor-
sorgegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Auf-
enthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ überschreitet. In 
diesen Gebieten sind besondere Anforderungen an den Schutz vor Radon zu erfüllen. 
Die Allgemeinverfügung sowie alle weiterführenden Informationen sind unter 
www.radon.sachsen.de nachzulesen. 
 
Das zu überplanende Gebiet befindet sich außerhalb eines festgelegten Radonvorsor-
gegebietes [9] und nach unseren Erkenntnissen in einer als unauffällig bezüglich der zu 
erwartenden durchschnittlichen Radonkonzentration in der Bodenluft charakterisierten 
geologischen Einheit. Der Gesetzgeber schreibt neben den grundsätzlichen Maßnah-
men zum Radonschutz, welcher durch eine fachgerechte Ausführung der Maßnahmen 
hinsichtlich des Feuchteschutzes nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
als ausreichend angesehen wird, keine zusätzlichen Anforderungen an den Radon-
schutz vor.  
 
Aber auch außerhalb der festgelegten Radonvorsorgegebiete kann nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden, dass auf Grund lokaler Gegebenheiten und der Eigenschaften 
des Gebäudes hinsichtlich eines Radonzutrittes dennoch erhöhte Werte der Radonak-
tivitätskonzentration in der Raumluft auftreten können. Daher empfehlen wir generell 
dem vorsorgenden Schutz vor Radon besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

 
2.2 Allgemeine Hinweise zum Radonschutz 
 
In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestandsbau-
ten“ (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkeiten zum 
Radonschutz praxisnah erläutert. Diese Broschüre können Sie kostenlos herunterla-
den. 
 
Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich 
bitte an die Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen: 
 

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle: 

 Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz 
 Telefon:  (0371) 46124-221 

Telefax:  (0371) 46124-299 

http://www.radon.sachsen.de/
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126
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E-Mail:  radonberatung@smul.sachsen.de 
Internet:  www.smul.sachsen.de/bful 

https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html  
Beratung werktags per Telefon oder E-Mail; zusätzlich besteht die Möglichkeit 
einer Vereinbarung individueller persönlicher Beratungstermine. 

 
 
3 Geologie 
 
3.1 Hinweise 
 
3.1.1 Allgemeine geologische Verhältnisse [3] 
 
Im Planungsgebiet sind oberflächennah Geschiebemergel/-lehme der saalekaltzeitli-
chen Grundmoräne (unterer Teilvorstoß = Bruckdorfer Vorstoß) verbreitet, die von saa-
lekaltzeitlichen Schmelzwassersanden unterlagert werden. Im Geschiebemergel/-lehm 
sind horizont- und mächtigkeitsvariable Schmelzwassersande eingelagert, die saison-
bedingt grundwassererfüllt sein können (Schichtenwässer, Staunässe). Der anstehen-
de Geschiebemergel/-lehm weist im Regelfall eine geringe Versickerungsfähigkeit auf 
und ist als frost- und wasserempfindlich zu klassifizieren.  
Der tiefere Untergrund wird von Tertiärablagerungen aus Tonen, Schluffen, Sanden 
und Braunkohle gebildet.  
In Abhängigkeit von der Nutzungsgeschichte ist das Planungsgebiet unterschiedlich 
stark anthropogen überprägt worden, so dass oberflächennah inhomogene Auffül-
lungsböden mit wechselnder Mächtigkeit und Zusammensetzung zu erwarten sind.  
 
3.1.2 Baugrunduntersuchungen 
 
Es wird angeraten, für Neubauten sowie Umbauten/Umnutzungen und Erweiterungen 
von Gebäuden projektbezogene und standortkonkrete Baugrunduntersuchungen nach 
DIN 4020 und DIN EN 1997-2 durchführen zu lassen. Damit kann der Kenntnisstand 
zum geologischen Schichtenaufbau, zu den hydrogeologischen Verhältnissen (Grund-
wasserverhältnisse, Grundwasserflurabstand) und zur Tragfähigkeit des Untergrundes 
erhöht werden. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die Planungen an bestehende 
Untergrundverhältnisse angepasst werden können. 
 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass das Planungsgebiet wahrscheinlich in einem 
Bereich liegt, für den es einen Bergrechtlichen Betriebsplan für die Folgen des Grund-
wasserwiederanstieges nach Einstellung der bergbaulichen Entwässerung im Tage-
baukomplex Delitzsch Süd-West / Breitenfeld gibt. Wir empfehlen, wenn nicht bereits 
erfolgt, das Sächsische Oberbergamt in Freiberg und die LMBV einzubeziehen und 
dort entsprechende Detailinformationen abzufragen. 
 
3.1.3 Geogene Naturgefahren 
 
Nach den Informationen des Geodatenarchivs [3] sind im Planungsgebiet natürliche 
Wasserabflussbahnen vorhanden (Abbildung 1). Sie haben nach unserem Informati-
onsstand im Plangeltungsbereich bisher keinen erosiven Charakter gezeigt. 

 

mailto:radonberatung@smul.sachsen.de
http://www.smul.sachsen.de/bful
https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html
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Abbildung 1: natürliche Wasserabflussbahnen (blau) [3],  
(Quelle Topographie: https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dtk-p-color/guest?) 
 
Die Gefährdung durch oberflächige Massenbewegungen ist zu beachten, da die Erosi-
on nicht nur die Oberbodenschicht beeinträchtigt, sondern im Zusammenhang mit 
Starkniederschlägen auch in den geologischen Untergrund eingreifen kann (z.B. 
Schlammströme).  
 
3.1.4 Geothermiebohrungen 
 
Der Plangeltungsbereich befindet sich im Verbreitungsgebiet der tertiären Glimmer-
sand- und Glaukonitsandschichten (tieferer Abschnitt des sog. Grundwasserleiters 5). 
Im Bereich des Plangebietes beginnt dieser ab ca. 70…72 m NHN. 
Die Glimmersandschichten/Glaukonitsandschichten stellen aufgrund ihrer weitflächigen 
Verbreitung, der hohen Schutzfunktion ihrer Deckschichten sowie der guten Ergiebig-
keit des Grundwasserleiters bzw. der Qualität des Grundwassers einen bedeutenden 
Grundwasserleiter im Bereich des Landkreises Nordsachsen dar, der langfristig vor 
Eingriffen geschützt werden soll.  
Es ist daher zu erwarten, dass mögliche Geothermiebohrungen seitens der zuständi-
gen Genehmigungsbehörde (untere Wasserbehörde des Landkreises Nordsachsen) 
auf eine maximale Bohrteufe von ca. 40…45 m begrenzt werden. 
 
3.1.5 Verfügbare Geodaten  
 
Für das Planungsgebiet und sein Umfeld liegen uns Schichtenverzeichnisse von Boh-
rungen vor [3].  
Diese können lagemäßig unter der LfULG-Internetadresse  www.geologie.sachsen.de 

https://geodienste.sachsen.de/wms_geosn_dtk-p-color/guest
http://www.geologie.sachsen.de/
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(Digitale Bohrungsdaten) recherchiert werden. Zur Übergabe der Geodaten ist eine 
Anfrage per E-Mail an bohrarchiv.lfulg@smul. sachsen.de notwendig. Es wird empfoh-
len, diese Daten zur Vorbereitung von Baugrunduntersuchungen zu nutzen. 
 
Auf der Website des LfULG sind geologische Kartenwerke veröffentlicht, die ebenfalls 
unter der Internetadresse www.geologie.sachsen.de eingesehen werden können. 
 
3.1.6 Übergabe von Ergebnisberichten 
 
Im Fall, dass Ergebnisse geologischer Untersuchungen von der öffentlichen Hand in 
Auftrag gegeben wurden bzw. dieser vorliegen, sind diese gemäß [4] an die zuständige 
Behörde (LfULG, Abteilung 10) zum Zweck der Archivierung zu übergeben. 
 
3.1.7 Geologiedatengesetz und Bohranzeige-, Bohrergebnismitteilungspflicht 
 
Es besteht die Pflicht zur Anzeige geologischer Untersuchungen und zur Übermittlung 
von Nachweisdaten an die zuständige Behörde nach § 8 Geologiedatengesetz (Geo-
lDG), zur Übermittlung von Fachdaten geologischer Untersuchungen nach § 9 und zur 
Übermittlung von Bewertungsdaten geologischer Untersuchungen nach § 10. Es sind 
die jeweiligen Fristen einzuhalten [5].  
Für Anzeigen von Bohrungen und geophysikalischen Untersuchungen wird weiterhin 
das Online-Portal ELBA.SAX empfohlen. 
 
4 Anlagensicherheit/ Störfallvorsorge 
 
4.1 Hinweis 
 
Die Fa. PERI GmbH und PERI Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG plant kleine Er-
weiterungsmaßnahmen auf deren Firmengelände im betreffenden Gewerbegebiet. Die-
se fallen nach Prüfung nicht unter die Belange der Störfall-Verordnung(12. BImSchV), 
d.h. Lagerung von gefährlichen Stoffen und Tätigkeiten im Sinne dieser Verordnung. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
i. V. Doreen Brandl 
Sachbearbeiterin Grundsatzangelegenheiten                                                                                                                                                                                             
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
 

mailto:bohrarchiv.lfulg@smul.%20sachsen.de
http://www.geologie.sachsen.de/
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Vorentwurf Bebauungsplan „Gewerbebebauung Kömmlitzer Str. 2“, Gemeinde 
Rackwitz, Landkreis Nordsachsen 
hier: Beteiligung der TöB nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrter Herr Walter, 
 
mit Schreiben vom 26.02.2021 informierten Sie uns über die Auslegung und Beteiligung der 
TöB am Verfahren des o. g. Bebauungsplanes mit der Bitte um Stellungnahme. 
 
Ziel ist es, die planungsrechtlichen Grundlagen für die Sicherung und Erweiterung des am 
Standort ansässigen Unternehmens (PERI Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG) zu 
schaffen. Die bislang über den Plangebiet (ca. 2,8 Hektar) liegenden Bauleitpläne gehen im 
neuen Bebauungsplan auf. Damit ergibt sich künftig eine vereinfachte bauplanerische Basis, 
was die Entwicklung vom betroffenen Unternehmen anbelangt. Dies betrifft z. B. die Pläne 
zur Errichtung weiterer kleinerer Hallen sowie die Neuordnung der Lagerflächen im 
Außenbereich. 
 
Die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig befürwortet die vorliegende Planung. 
 
Es ist dabei zu gewährleisten, dass sich die geplante Bebauung in die vorhandene 
Siedlungsstruktur städtebaulich-architektonisch einfügt und das Landschaftsbild nicht 
beeinträchtigt wird (§ 1 Abs. 5 BauGB). 
 
Der Bauleitplan ist mit den benachbarten Gemeinden abzustimmen (§ 2 BauGB). 
 
Zur weiteren Zusammenarbeit stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Thomas Hofmann 
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